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20.04., 20:00 Uhr und 
22.04., 17:00 Uhr 
Auerbachs Kellertheater spielt „Gretchen 89 ff.“ - ein varian-
tenreicher satirischer Probeneinblick in die Gretchenszene 
aus Goethes „Faust“.  Karten sind in der Tourist-Info erhältlich. 
Telefonische Reservierung im Theater unter 500350 (AB). 
  
24.04. 
10:45 Uhr Gletschersee und Kuckucksuhr - Landschaftsfüh-
rung mit Dr. Jochen Schwendemann. Bitte anmelden unter: 
Tel. 0761 88146599. Treffpunkt: Parkplatz am Schießrain. 
  
27.04. 
18:00 Uhr Whisky & Irish Whiskey -  Der Whisk(e)y-Experte 
Bernd Tritschler führt die Teilnehmer an diesem Abend in
Rebeccas Schuh- und Lederwerkstatt, Adlergasse 2 A, in das 
„Nosing“ und „Tasting“ edler Whisk(e)ys ein. Anmeldung über 
die VHS Südlicher Breisgau, Tel. 0763380552 oder 
vhs@staufen.de 
 
Regelmäßige Veranstaltungen 
  
Dienstag: 
10:00 Uhr Wanderung mit dem Schwarzwaldverein 
  
Gruppe 1: Dienstags-Wanderung 
Treffpunkt: Oberer Schladererplatz (Busparkplatz) 
Gehzeit: etwa 3 Stunden, Wander-km: ca. 10 - 12, 
Ansprechpartner:    Erwin Staroske, Tel. 07633 82530 und 
 Irmtrud Krause, Tel. 07634 2479 
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Sie werden gebeten, 
sich bei einem der Ansprechpartner telefonisch anzumelden. 
  
Mittwoch: 
16:30 Uhr Stadtführung durch Staufen; Treffpunkt vor dem 
Rathaus am Marktplatz. 
Anmeldung: Tourist-Information Staufen, Tel. 07633 805-36 
  
Mittwoch, 10:30 Uhr und Donnerstag, 14:30 Uhr 
Führung durch die Hausbrennerei Schladerer; 
Anmeldung erforderlich unter Tel. 07633 832-56. 
  
Mittwoch und Samstag: 
8:30 bis 13:00 Uhr Staufenener Wochenmarkt  
auf dem Marktplatz 
  
Donnerstag: 
18:00 Uhr Weinprobe mit kleiner Kellerführung  
im Weingut Landmann; Anmeldung unter Tel. 5510. 

Aktuelle Veranstaltungen Aktuelle AusstellungenAktuelle Ausstellungen

Stubenhaus Staufen
Peter Huchel und Erhart Kästner  
Literarische Daueraussstellung 
Geöffnet Samstag und Sonntag  
von 14:00 bis 17:00 Uhr

Galerie K 
Haus der Modernen Kunst
Ballrechter Str. 19,  
Tel. 07633 929441, Fax 07633 500692
www.galerie-k.art
Öffnungszeiten: 
Do., Fr., Sa. und So. + Feiertage 15:00 - 18:00 Uhr,  
oder nach telef. Vereinbarung. 

SELLIA 
Dirk Sommer und Bernhard Strauss 
bis 16. Mai 2019   

Keramikmuseum Staufen
Zweigstelle des BLM
Wettelbrunner Str. 3, 79219 Staufen i. Brsg
Tel. 07633 6721, www.landesmuseum.de
Öffnungszeiten des Keramikmuseums Staufen: 
Mittwoch bis Samstag 14:00 - 17:00 Uhr 
Sonntag   12:00 - 17:00 Uhr 
Sonderausstellung 2019
des Badischen Landesmuseums: 
Art déco – Aufbruch in die Moderne 
bis 30. November 2019

Studioausstellung 
im Keramikmuseum
Kiho Kang – Das Bewusste und das Unbewusste 
bis 19. Mai 2019 
 

Stadtmuseum im Rathaus
Fernrohr in die Vergangenheit
geöffnet zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses sowie 
am Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr. Historischer Ratssaal, 1. OG 
sowie im EG

Tango- und Bandoneonmuseum Staufen e.V. 
Grunerner Str. 1, 79219 Staufen i. Br. 
Im Kapuzinerhof, Tel. 0172 7453626 
Öffnungszeiten: 
Sonntag 15 – 18 Uhr 
mit Führungen durch Axel Steinhart 
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

KUNSTHALT! presents 
Auf dem Graben 3 (in der Passage, frei zugänglich!) 
  
Philosophie im Alltag / 2 
WELTFORMEL: Sein & Sinn in der Medienwelt 
eine Ausstellung von Jean-Marie Clarke  
Contact: Jean-Marie Clarke / denkmaler@t-online.de

Galerie Fluchtstab 
Im Schaufenster der Galerie Fluchtstab sind Arbeiten von 
Hans Sieverding (Malerei) und Johannes Beyerle (Zeich-
nung) zu sehen.   
Kontakt: Elmar Bernauer, Tel. 82107 
www.galerie-fluchtstab.de

Galerie-Café Rombachscheuer 
Adlergasse 6 
Montag-Donnerstag 16-24 Uhr 
Freitag + Samstag 10-01 Uhr 
Sonntag 14-24 Uhr 
Doris Wollandt, Bad Krozingen 
„Bilder mit Seele in Pastell“ 
bis 12. Mai 2019 
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Öffnungszeiten der öffentlichen Bibliothek
im Faust-Gymnasium, Krichelnweg, Tel.: 81822

Die. 10:00 - 14:00 Uhr 15:00 - 19:00 Uhr
Mi.: 10:00 - 12:00 Uhr 15:00 - 17:00 Uhr
Do.: 10:00 - 12:00 Uhr 15:00 - 19:00 Uhr
Fr. 10:00 - 13:00 Uhr
Während der Schulferien: 
Dienstag 15:00 - 19:00 Uhr 
Mittwoch 15:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag 15:00 -19:00 Uhr 

Katalog und Infos unter: 
 https://web-opac.kivbf.de/staufen/index.asp

DRK-Rettungsdienst (ohne Vorwahl) 112

Ärztlicher Notfalldienst 
an Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr,  116 117
an Werktagen: Mo-Do 18.00-08.00 Uhr, Fr 16.00-08.00 Uhr

Augenärztlicher Notfalldienst  0180 6075311 

Kinderärztlicher Notdienst 
Kindernotfallpraxis im St. Josefskrankenhaus  0180 6076111 
Freiburg,   (kostenfrei) 
erreichbar zu den selben Zeiten wie der ärztl. Notdienst 

Zahnärzte 
Den zahnärztlichen Notfalldienst erfahren Sie beim 
Deutschen Roten Kreuz unter Telefon  0180 322255540

Tierarzt 
Den tierärztlichen Notfalldienst Markgräflerland 
erfahren Sie unter Telefon 07631 36536

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V. 
Pflegerische Notfälle  
an Wochenenden und Feiertagen 07633 12219

Dorfhelferinnenstation Münstertal 
Einsatzleitung: Bürgermeisteramt Münstertal,  07636 707-24 
oder in dringenden Fällen außerhalb der üblichen Dienstzeiten des 
Rathauses, Tel. 0 76 36/79 14 95 

Essen auf Rädern (Caritasverband) 07633 8404
Notrufe 
Notruf Feuerwehr + Notarzt  112 
Feuerwehrgerätehaus (nicht ständig besetzt) 6033
Notruf  110
Polizeiposten Staufen nach Dienstschluss:  07633 923690
Polizeirevier Müllheim  07631 17880
Krankentransporte  0761 19222
Vergiftungs-Informationszentrale 
Uni-Klinik Freiburg  0761 19240 
BRH-Rettungshundestaffel Oberrhein  07621 19222
Telefonseelsorge 0800 111 0 111 
oder    0800 1110222

David Janssen, Notar in Staufen  07633 9885100
Grunerner Straße 9, zentrale@notar-janssen.de

Störungsdienste
Wasser Stadtwerke MüllheimStaufen   0800 5889690 
Gas:   Badenova  0800 2767767 
Strom: Badenova 0800 2767767 
Unitymedia  0221 46619100
Stadtwerke MüllheimStaufen
AlemannenStrom - Gas - Wasser 
Ihr Kundenbüro 07633 9332240 
Am Schießrain 1a - 79219 Staufen,                      Fax:  07633 93322467
service@alemannenenergie.de, www.alemannenenergie.de

Abfallwirtschaft
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -  
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
Fragen zu Gebühren + Behälterbestellung 0761 21878819

BereitschaftsdiensteSTADT VERWALTUNG
E-Mail: info@staufen.de - Internet: www.staufen.de

Sprechstunden der Dienststellen
Mo.: 08:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Di. - Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr nachmittags nach Vereinbarung
Sprechstunden des Bürgermeisters nach Vereinbarung.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Wie die der Stadtverwaltung und zusätzlich
Dienstag und Donnerstag, 
nachmittags    14:00 - 16:30 Uhr

Sommer-Öffnungszeiten der Tourist-Information 
Montag-Freitag  09:00-12:30 Uhr 
und  14:00-17:30 Uhr 
Samstag  10:00-12:00 Uhr 
  
Ansprechpartner im Rathaus Tel.
Telefonzentrale/Fundbüro  Monika Schulz  805-0
 Fax 505-93 

Sekretariat Bürgermeister/  Carmen Malinverno       805-21
Redaktion Rathausblatt  Fax 805-50

Tourist-Information  Thilo Kühnle 
 Josianne Schmid 
 Daniela Lautenbach 805-36

Kultur, Stadtarchiv,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Jörg Martin 805-30

Hauptverwaltung Amtsleiterin   
 Isabella Schuhmann 805-25

EDV, Personal Stefanie Ortlieb 805-28 
Integration/Koordination 
Flüchtlinge Cornelia Jakob 805-23 
Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro Martina Wenzl, Esther Kiefer,  
 Roswitha Merkt   805-35 
Standesamt/Renten/Friedhofswesen Hannelore van Steenis 805-29 
Gemeindevollzugsdienst Elvira Götz 805-34

Jugendreferat Carsten Meurer 938456

Ordnungswesen/Liegenschaften Andreas Grethler  805-22 

Finanzverwaltung/ Amtsleiterin 
Kämmerei Gerlinde Riesterer  805-57

Steueramt/Kämmerei Sandra Seywald  805-58
Stadtkasse Manuela Blattmann  805-26
 Julia Wiesler 805-26

Stadtbauamt  Amtsleiter
Hochbau, Stadtplanung Michael Kübler 805-40
Hochbau, Bauunterhaltung Jens Schleinig 805-41
Bauverwaltung, Beiträge Monika Ortlieb 805-38
Sekretariat  Petra Küster  805-39 
Schlichtungsstelle/ Sekretariat Ursula Harrs 805-62

Stadtbauamt Amtsleiter 
Tiefbau Dr. Peter Schalk 805-37
Bauverwaltung, Tiefbau Gerlinde Steinle   805-47
Bauhof/Stadtgärtnerei Markus Pfefferle 929747
Wasserwerk Andreas Weber 0170 916 4344
  Herbert Keller  933224-51

VHS, Bereich Staufen Sabine Steck 805-52
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Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell

■ Notfalldienste der Apotheken
19.04. St. Trudpert-Apotheke, Wasen 49, Münstertal 
 Werder-Apotheke, Werderstraße 57, Müllheim 
20.04. Stadt-Apotheke, Hauptstraße 15, Staufen 
21.04.  Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Freiburger Straße 20,  

Bad Krozingen 
22.04. Kirchberg-Apotheke, Jengerstraße 13, Ehrenkirchen 
 Fridolin-Apotheke, Müllheimer Straße 23, Neuenburg a. Rh. 

 ■ Sprechstunden Rentenversicherung
Die Sprechstunden der Deutschen Rentenversicherung Bund (ehemals 
BFA, Herr Rees) am 2. Montag im Monat  und der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg (ehemals LVA, Herr Krix) am  
4. Dienstag im Monat  finden nur noch nach Absprache  statt.  
Terminvereinbarung unter Tel. 805-0 oder 805-35 (Bürgerbüro)

■ Abfallbeseitigung
Graue Tonne und zugelassene Müllsäcke des Landratsamtes 
Samstag, 20. April 2019, ab 6:00 Uhr 

Biotonne (keine grauen Tonnen und keine Müllsäcke) 
Donnerstag, 25. April 2019, ab 6:00 Uhr 

Gelbe Säcke 
Dienstag, 30. April 2019, ab 06:00 Uhr in Grunern 
Donnerstag, 2. Mai 2019, ab 06:00 Uhr in Staufen und Wettelbrunn 

Papiertonne 
in Staufen, Grunern und Wettelbrunn 
Mittwoch, 15. Mai 2019, ab 6:00 Uhr, in der Innenstadt ab 9:00 Uhr 

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes und der  
Grünschnittsammelstelle 
in Staufen an der Kirchhofener Straße (beim Bauhof) 
Mittwoch von 14:00 – 18:00 Uhr 
Freitag von 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 – 12:00 Uhr 

Beim Wertstoffhof werden auch Schrott und Elektrogeräte, CDs und DVDs 
(ohne Hüllen) angenommen. 

Selbstanlieferung von Sperrmüll
Sie können Ihren Sperrmüll auch selbst in einer der unten aufgeführten 
Anlagen abliefern, bringen Sie dazu ihre ausgefüllte Karte bei der Anliefe-
rung mit. 
Wichtig:  maximal zwei cbm bzw 300 kg sind kostenfrei.
Wo?  im Regionalen Abfallzentrum im Gewerbepark Breisgau 
 in Eschbach: 
 Mo. + Di.,  09:00 – 15:00 Uhr 
 Do. + Fr.,  12:00 – 18:00 Uhr 
 Sa.,  08:00 – 12:00 Uhr

Soziale einrichtungen

Diakonisches Werk
Sozial-und Lebensberatung des
Evangelischen Kirchenbezirks
Breisgau-Hochschwarzwald
Hebelstraße 1a, 79379 Müllheim
Tel. 07631 1777 40, Fax: 1777 50
E-Mail: info@dwnetzwerk.de
www.diakonie-breisgau-hochschwarz-
wald.de

Selbsthilfegruppe
LABYRINTH
für Alkoholkranke und/oder ihre Ange-
hörigen
Kontakt:  07636 395 oder 

07635 8704

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Müllheim
Servicezentrale Tel. 07631 1805-0
Rettungsdienst  
(ohne Vorwahl)  19222
Seniorengymnastik
in Münstertal/ Grunern:
Frau Ursula Adelt
Tel. 07636 1349

Migrationsberatung:
Marie-Luise Weirich
Tel. 07633 933389-69

Sozialdienst  
kath. Frauen e.V.
Lammplatz 3, 79189 Bad Krozingen
Tel. 07633 8069090
E-Mail: info@skf-staufen.de
Schwangeren-, Familien- und
Lebensberatung
Tel. 07633 8069093
E-Mail: l.hans@skf-staufen.de
Rechtliche Betreuungen (BtG)
Tel. 07633 8069096
E-Mail: b.schopka@skf-staufen.de

SOS werdende Mütter e.V.
Kleiderstube:
79238 Ehrenkirchen-Norsingen,
Bundesstraße 11
Termine nach Vereinbarung
Telefondienst: 0160 5520293

ARCHE
Schwarzwaldstr. 29, Bad Krozingen
Tel. 07633 9391350,
E-Mail: arche@skf-staufen.de
Lern-und Spielgruppen, Kernzeitbetreu-
ung, Hort, Internationaler Frauentreff,
Offener Treff

Caritasverband
für den Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Offene Altenhilfe Bad Krozingen
Am Alamannenfeld 14
Mobile Soziale Dienste
Tel. 07633 16219
Menü-Service Essen auf Rädern
Tel. 07633- 8404
Bezirksstelle Müllheim
Moltkestr. 14, Tel. 07631 74 82 77-0

Informations- und Beratungsstelle für 
Menschen mit Behinderung und ihre 
Angehörige des Caritasverbandes 
Freiburg-Stadt e. V. in Heitersheim 
Im Stühlinger 14, 79423 Heitersheim 
Tel. 0761 208929-16 
ambulante-dienste-beratung@caritas-
freiburg.de 
Beratung über finanzielle Fragen, 
Persönliches Budget, Information über 
geeignete Wohnformen und Wege in ein 
selbstbestimmtes Leben, Unterstützung 
bei Antragstellung. 
Sprechzeiten: Mi.von 14-16 Uhr und 
nach Vereinbarung, Terminvereinbarung 
erwünscht. 

Staufener Tafel e.V.
Verkaufsstelle im Kapuzinerhof:
Mi 15:00 -15:30 Uhr, Fr 15:00 -15.30 Uhr
Filiale Bad Krozingen, Bahndammweg 3
Öffnungszeiten:
Mo-Fr.  15:30 -16:30 Uhr, 
Sa  11:00 -12:00 Uhr
Tel. 92315 61
Kleiderkammer:
Mo - Fr  14:00 -16:00 Uhr,  
Sa  10:00 -12:00 Uhr

Sozialstation
südlicher Breisgau e.V.
Am Alemannenfeld 14,
79189 Bad Krozingen
Tel. 07633 928911,  
Fax: 07633 928915
Ambulanter Pflegedienst
Hauswirtschaftliche Versorgung

Gemeindepsychiatrische
Dienste
für den Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald
Beratung und Hilfe für psychisch Kranke
Belchenstr. 13, Bad Krozingen,
Tel. 07633 958070;
e-Mail: gdpi.badkroz@caritas-bh.de
Bürozeiten:
Mo., Di., Mi. u. Fr., 9:00 -12:00 Uhr

Integrationsfachdienst
(ehem. Berufsbegleitender Dienst)
im Landkreis  
Breisgau-Hochschwarzwald,

Beratungsstelle für  Schwerbehinderte, 
psychisch Erkrankte und deren Arbeit-
geber

Holzmarkt 8, 79098 Freiburg,
Tel. 0761 36894-5 00,
Fax 0761 36894-4 55,
ifd@ifd-freiburg.de

Suchtberatung für 
Betroffene u. Angehörige
Kronenmattenstraße 2 a,
79100 Freiburg, Tel. 0761 1563090
psb-freiburg@blv-suchthilfe.de,
www.blv-suchthilfe.de

Anonyme Alkoholiker 
Meeting: Mo. und Fr., 
19.30 - 21.00 Uhr 
im kath.Gemeindehaus Albaneum 
79189 Bad Krozingen, Baselerstraße 26, 
1. Montag im Monat offen 
Kontakt  für Mo., Doris  07634 1553

Hospizgruppe
Südlicher Breisgau
in der Hospizbewegung
Breisgau-Hochschwarzwald e. V.
Tel. 0160 96842020

Hilfe bei 
Schuldenproblemen
Schuldner-und Insolvenzberatung im 
Landratsamt Freiburg
Herr Jürgen Buchhorn,
Ludwigstr. 21, 79104 Freiburg
Tel. 0761 2187-2283 od. 2284

Dorfhelferinnen-Station
Münstertal
Einsatzleitung Herr Gutmann,
Tel. 07636 7 07 24
Dorfhelferin Frau Meihofer,
Tel. 07633 160645

Telefonseelsorge
0800- 1110111 oder 0800- 1110222
Blinden- und Sehbehinder-
tenverein Südbaden e.V. 
Kostenlose und firmenunabhängige 
Beratung für sehbehinderte und blinde 
Menschen. 
Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg 
Tel. 0761 36-122, Fax 0761 36-123 
info@bsvsb.org 
www.bsvsb.org
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Sitzungen 

Gemeinderatssitzung 
am Dienstag, 30. April 2019, 19:00 Uhr 
 
Verwaltungsausschuss 
am Montag, 6. Mai 2019, 18:00 Uhr 
  
Bauausschuss 
am Mittwoch, 8. Mai 2019, 17:30 Uhr 
 
Alle Sitzungen finden im Erhart-Kästner-Saal im 1. OG des Stu-
benhauses statt. 
  

Die jeweiligen Tagesordnungspunkte der Sitzungen finden 
Sie, neben dem Aushang am Rathaus, auch im Internet unter 
https://staufen.ratsinfomanagement.net. Dort sind auch die 
Niederschriften der öffentlichen Sitzungen einsehbar. 

 
 

Arbeitskreis Klimaschutz Staufen 
– für eine klimaneutrale Stadt bis 2050  

WUSSTEN SIE... 
... dass bei der Verbrennung von Holz die gleiche Menge CO2 
frei wird, wie die Bäume im Laufe ihres Wachstums der At-
mosphäre entzogen haben und Heizen mit Holz damit kli-
maneutral ist? Die gleiche Menge würde freigesetzt, wenn 
das Holz im Wald ungenutzt verrottet. 
  
Der Gemeinderat der Stadt Staufen hat die Klima-Problematik 
schon vor Jahren ernst genommen und 2007 zur Gründung eines 
Arbeitskreises für den Klimaschutz angeregt. In dem sich darauf-
hin konstituierten „Arbeitskreis Klimaschutz Staufen“ (AKK Stau-
fen) engagieren sich seitdem Bürgerinnen und Bürger aus allen 
Alters- und Berufsgruppen ehrenamtlich. Das Ziel: dem globalen 
Klimawandel entgegenwirken und die Stadt auf dem Weg zur 
„Klimaneutralen Kommune 2050“ unterstützen. Motto: Global 
denken – lokal handeln. 
  
Identifizierenauch SIE sich mit diesen Zielen? Ihre Mitarbeit 
im AK Klimaschutz ist willkommen.  Wir treffen uns alle vier-
zehn Tage um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses Staufen. 
Nächstes Treffen: Dienstag, 23.04.2019. 
  
Kontakt:
Bertram Staude, Tel. 812-6022, www.klimaschutz-staufen.de 
 

Fundgrube 
Wir weisen darauf hin, dass in den Geschäften, Banken etc. lie-
gengebliebene Fundsachen baldmöglichst auf dem Fundbüro 
abgegeben werden sollten, da die Verlierer sich dort nach verlo-
renen Gegenständen erkundigen. 
  
Günstig abzugeben:
•	 Kinderbett 60 x 120 cm mit Matratze und Baby-Set (Zudecke 

und Kissen) – Tel. 801208
 
 

Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Zu den Kommunalwahlen und zur Europawahl am 26.05.2019 
können Wahlscheine neben den herkömmlichen Beantragungs-
arten schriftlich oder mündlich auch durch sonstige dokumen-
tierbare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden 
(§ 10 Abs. 1 Kommunalwahlordnung). Wir bieten Ihnen zur Wahl 
die Beantragung eines Wahlscheines per Internet auf unserer 
Homepage www.staufen.de an. 
  
Beim Aufruf des Links https://ekp.dvvbw.de/intelliform/forms/
kivbf/eGovCenter/pool/Wahlschein/KIVBF/dz_ebd_wahlschein/
index?ags=08315108 erhalten Sie ein Erfassungsformular für 
Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung 
tragen Sie in das Antragungsformular ein. Ihnen steht es of-
fen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende 
Versandanschrift senden zu lassen. Ihre Antragsdaten werden 
verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abar-
beitung übertragen. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten 
benötigen wir unter anderem zwingend die Eingabe Ihrer Wahl-
bezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht 
mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, 
erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen werden Ihnen anschließend per Post zuge-
stellt. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen ha-
ben, können Sie auch formlos per E-Mail an meldeamt@staufen.
de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall teilen Sie uns bit-
te Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum und 
vollständige Wohnanschrift) mit. 
  
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das 
Bürgerbüro Tel. 07633 805-35, E-Mail: meldeamt@staufen.de 
 
 

Gelbe Säcke 
Immer wieder kommt es vor, dass Gelbe Säcke lange vor dem Ab-
fuhrtermin nach draußen gestellt werden. Bei stürmischem Wet-
ter werden sie dann von Windböen davon getragen und liegen 
in den Straßen. Zu frühes Herausstellen der Säcke gibt außerdem 
Tieren die Möglichkeit, die Säcke aufzureißen, sodass der Müll 
verstreut in den Straßen liegt und Ungeziefer angezogen wird. 
Wir bitten Sie deshalb, die Gelben Säcke immer erst am Vorabend 
des Sammeltages am Straßenrand - und keinesfalls in Blumen-
beeten oder gärtnerisch gepflegten Anlagen - abzulegen. Bitte 
helfen Sie mit, unsere schöne Stadt sauber zu halten. 

Amtliche Bekanntmachungen

Wir bieten zum 01.09.2019 einen

Das ausführliche Stellenangebot finden Sie unter: 
www.azv-staufener-bucht.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ausbildungsplatz
Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
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Stadt 
Staufen im Breisgau 

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 

 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
für die Wahl des Gemeinderats, des Kreistags sowie die Erteilung von Wahl-
scheinen für diese Wahlen am 26. Mai 2019 
 

Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
gleichzeitig finden in der Stadt Staufen im Breisgau die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats, Wahl des Kreistags - 
statt. 
 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde Staufen im 

Breisgau werden in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberech-
tigte zur Einsichtnahme bereitgehalten 

Stadt Staufen, Bürgerbüro (Zimmer 1) 
Hauptstr. 53, 79219 Staufen i. Br.  
(rollstuhlgerecht) 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

 
2.2 Wahl des Kreistags  
  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 

Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis so-
wie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 
2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 

Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftli-
chen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Er-
klärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis zum 
Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt  

Stadt Staufen, Bürgerbüro (Zimmer 1) 
Hauptstr. 53, 79219 Staufen i. Br.  
(rollstuhlgerecht) 

eingehen. 
 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt  
Stadt Staufen, Bürgerbüro (Zimmer 1) 
 Hauptstr. 53, 79219 Staufen i. Br.  
(rollstuhlgerecht) 

 bereit. 
 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 
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3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 

Stadt Staufen, Bürgerbüro (Zimmer 1) 
Hauptstr. 53, 79219 Staufen i. Br.  
(rollstuhlgerecht) 

(bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) 
stellen. 
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 5. Mai 2019 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder 
durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald durch Stimmabgabe 

in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des im Wahl-

schein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl wählen. 
 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-

zeichnis  
 Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum 5. Mai 
2019 versäumt hat, 

 Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 5. Mai 2019 
versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur 
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 bei den Kommunalwahlen 

die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur 
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 
6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 
 bei der Europawahl  

erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 EuWO entstanden ist; 
bei den Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 KomWG ent-
standen ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes ge-
langt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  

24. Mai 2019, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt  
Stadt Staufen, Bürgerbüro (Zimmer 1) 
 Hauptstr. 53, 79219 Staufen i. Br.  
(rollstuhlgerecht) 
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 mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen 
roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefum-
schlag.  

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merk-
blatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Briefwahl für die Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag mit dem Aufdruck „Stimmzettelumschlag für die Briefwahl bei der Eu-

ropawahl“, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die Europawahl“ und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck "Wahlbrief für die kommunale Wahl". 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und den Wahl-
scheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingehen. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von 

Deutsche Post AG 
unentgeltlich befördert. 

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 

Staufen i. Br., 18.04.2019 
 

Bürgermeisteramt 

Michael Benitz, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Geschichtliches 
Nicht nur die kritische politische Lage in und um Deutschland 
fand im Frühjahr 1919 in der Presse ihren Niederschlag, auch die 
als häufig wenig sensibel empfundene Haltung der Siegermäch-
te des Ersten Weltkrieges blieb nicht unerwähnt. So konnte man 
im Staufener Wochenblatt  lesen: Es war ja vorauszusehen, daß die 
Franzosen nach der Besetzung Straßburgs sofort alles verschwinden 
lassen würden, was auch nur entfernt an eine deutsche Vergangen-
heit erinnerte. In der Tat wurde mit unheimlicher Schnelligkeit sämt-
liche deutschen Worte aus dem Straßenbilde Straßburgs entfernt. In 
dieser Französisierung der Stadt hat man nun dieser Tage einen neu-
en großen Schritt vorwärts getan. Man hat nämlich die deutschen 
Namen der Straßburger Forts nunmehr durch französische ersetzt. 
Die guten alten deutschen Befestigungswerke Straßburgs haben 
sich zu Anfang dieses Monats  (April 1919, d.V.) der Umtaufe unter-
ziehen müssen. Fortan heißen sie: Kleber  (Feste Fürst   Bismarck),  
Rapp  (Feste Moltke), Lefebvre  (Feste von der Tann), Hoche  (Feste 
Schwarzhoff), Desaix  (Feste Roon), Ney  (Feste Fransecki), Ducrot  
(Feste Podbielski), Uhrich  (Feste  Werder), Joffre  (Feste Kronprinz 
von Sachsen),  Foch  (Feste Kronprinz)  und Petain  (Feste Großher-
zog von Baden).  Die ehemals deutschen Namen der zwischen 
1872 und 1878 errichteten Festungen wurden vom Verfasser ein-
gefügt. 

Lesenswerte Beiträge zur Staufener Geschichte, auch bestens 
geeignet als Geschenke zu allen Anlässen, sind   erhältlich in der 
Tourist-Info und in der Goethe-Buchhandlung. 

- Michael Sattler aus Staufen  von W. Schäffner 
- Thaddäus Rinderle aus Staufen von W. Schäffner 
-  September 1848, der Struve-Putsch in Staufen  
- Meister Hans Sixt von Staufen von W. Schäffner 
- Die Heilige Anna – Stadtpatronin von Staufen  von W. Schäffner 
- Wer war Dr. Faust?  von Günther Mahal    
- Schulzeiten in Staufen  von Wolfgang Petter 
- Die Gusseisenbrücke von Staufen im Breisgau von Gerd Schwartz 
- Die Münstertalbahn  von August Villinger 
- 800 Jahre Wettelbrunn 
- Wie Luther doch noch nach Staufen kam  von Gerd Schwartz 

Wolfgang Petter 

 
 

Beeindruckende Vielfalt  
an Sprachen und Dialekten 

Der ehrenamtliche Sprachmittlerpool im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald braucht Verstärkung 
Sogenannte Sprachmittler helfen Flüchtlingen in Gesprächssitu-
ationen bei Ämtern, Institutionen und anderen Einrichtungen, 
sollten deren eigene Deutschkenntnisse für das sprachliche Ver-
ständnis von komplexeren Sachverhalten noch nicht ausreichen. 
Der Pool der mittlerweile 35 ehrenamtlichen Übersetzer im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald deckt bereits eine breite Vielfalt 
an Sprachen ab. Es werden aber noch weitere Muttersprachler 
in Sprachen und Dialekten wie Amharisch, Armenisch, Assyrisch, 
Dari, Farsi, Kurdisch, Paschto, Persisch, Somali, Tigrinya, Urdu und 
Wolof zur Unterstützung benötigt. Interessierte können sich an 
die Koordinationsstelle für Sprachmittler im Landratsamt wen-
den, die die Anfragen von Ämtern, Behörden, Beratungsstellen 
und anderen Institutionen aufnimmt und passende Sprachmitt-
ler beauftragt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 
der Nummer 0761 2187-7018 oder auf der Homepage des Land-
kreises unter https://www.breisgau-hochschwarzwald.de über 
die Eingabe des Begriffs „Sprachmittlerpool“ in der Suchfunktion. 

Jugendeinrichtungen in Staufen 
im Kapuzinerhof, Grunerner Straße 3, 79219 Staufen 

Offene Treffs und Veranstaltungen im Jugendzentrum, Ge-
meinwesenarbeit, Projektarbeit, Gruppenarbeit, Unterstüt-
zung und Beratung für Jugendliche 
  
Öffnungszeiten 
Montag  16 bis 18 Uhr (9 bis 15 Jahre) 
Mittwoch 16 bis 18 Uhr (9 bis 15 Jahre) 
Freitag  19 bis 22 Uhr (ab 15 Jahre) 
Großveranstaltungen laut Aushang und Werbung 
  
Sprechzeit: 
Dienstag  15 bis 17 Uhr 
  
Carsten Meurer 
Tel. 07633 938456 
oder 0174 9591688 (auch WhatsApp) 
E-Mail: carsten.meurer@sos-kinderdorf.de 
facebook: Jugendreferent Carsten Meurer 
  

Eine Kooperation der 
Stadt Staufen mit dem 
SOS-Kinderdorf e.V. 
(SOS-Kinderdorf Schwarzwald) 
  

Kontaktaufbau zu Jugendlichen an ihren Treffpunkten in der 
Stadt, Projektarbeit, Gruppenarbeit, Unterstützung und Bera-
tung für Jugendliche 
  
Mitternachtssport in der Sporthalle Kapuzinerhof: 
Jeden ersten Freitag im Monat, außer in den Ferien, von 20 bis 
spätestens 23:30 Uhr ab 14 Jahren. Jugendliche unter 18 Jah-
ren bringen Bitte Erlaubnis und die Notfallkontaktnummer 
eines Erziehungsberechtigten mit. Das Sportangebot wird 
von Corinna Famulla der mobilen Jugendarbeiterin in Staufen 
begleitet. Ich freue mich auf euch! 
Kommende Termine:  3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 4. Oktober,  

8. November und 6. Dezember 2019. 
  
Corinna Famulla 
Im Kapuzinerhof, Grunerner Str. 3 
Telefon: 0176 12606447 
E-Mail: corinna.famulla@sos-kinderdorf.de 
facebook: Corinna Famulla Mja Staufen 

PARTYGÄNGER? Wussten Sie...

... dass Sie in den Heimatblättern viele Events 
und Veranstaltungen in Ihrer Umgebung finden?
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Das Finanzamt Müllheim informiert 
ELSTER – die elektronische Steuererklärung gewinnt 
immer mehr an Bedeutung 
Mitte März starteten die Finanzämter mit der Bearbeitung der 
Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2018. Dabei setzen 
immer mehr Bürgerinnen und Bürger auf die elektronische Steu-
ererklärung ELSTER. 
„Mit der Nutzung der digitalen Dienste der Steuerverwaltung 
können die Bürgerinnen und Bürger mühelos und ganz bequem 
mit dem Finanzamt kommunizieren“, erläutert Andrea Heck, Prä-
sidentin der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. „Bereits zwei Drittel 
der Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg reichen ihre 
Einkommensteuererklärung digital ein. Und immer mehr von 
ihnen nutzen dafür MEIN ELSTER, ein plattformunabhängiges, 
personalisiertes und barrierefreies Produkt, das eine möglichst 
flexible Bearbeitung der eigenen Steuererklärungen und Anträ-
ge ermöglicht“, so die Präsidentin. 
Mein ELSTER bietet neben der Möglichkeit, Steuererklärungen 
einzureichen, auch verschiedene elektronische Anträge und Mit-
teilungen, die an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden 
können. Auch Einsprüche lassen sich mit Mein ELSTER elektro-
nisch einlegen. 
Nach der Registrierung bei Mein ELSTER können die Bürgerinnen 
und Bürger schnell und sicher ihre steuerlichen Belege abrufen 
und ihre aktuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale einsehen. „Durch 
die direkte Eingabemöglichkeit im Browser geht das Erstellen der 
eigenen Steuererklärung deutlich schneller. Darüber hinaus ent-
fällt auch der Aufwand, sich Papiervordrucke zu besorgen, die 
Bürgerinnen und Bürger können somit auch etwas für die Um-
welt tun“ betont die Präsidentin. 
Die bisher ebenfalls angebotene Steuersoftware „ELSTERFormu-
lar“ wird letztmalig für die Steuererklärung des Jahres 2019 zur 
Verfügung stehen. 
„Die Menschen sollten daher keine Zeit verlieren und sofort um-
steigen. Mit nur einem Klick können die Bürgerinnen und Bür-
ger ihre Daten komfortabel nach Mein ELSTER exportieren und 
dort wie gewohnt für eine Datenübernahme verwenden“, unter-
streicht Heck die Anstrengungen der Steuerverwaltung, die elek-
tronische Abgabe von Steuererklärungen noch einfacher und 
komfortabler zu gestalten. Die Registrierung ist jederzeit unter 
https://www.elster.de möglich. 
 
 

Stellenausschreibung der Gemeinde Eschbach 
Die Gemeinde Eschbach mit rund 2.600 Einwohnern sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Mitarbeiter (m/w/d) im Rech-
nungsamt  unbefristet in Voll- und Teilzeit. Wir bieten ein viel-
seitiges und interessantes Aufgabengebiet mit einer Vergütung 
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bis Entgelt-
gruppe 8 TvöD. 
Den vollständigen Text der Stellenausschreibung mit weiteren 
Informationen finden Sie unter: 
https://www.gemeinde-eschbach.de/aktuell.php 
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 10.05.2019 an die Ge-
meinde Eschbach, Personalamt, Hauptstr. 24, 79427 Eschbach. 
Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung auch im PDF-Format als An-
lage einer Email entgegen: sommer@gemeinde-eschbach.de. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Tanja Sommer unter Tel. 
07634 5504-16 gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 

April 2019 
23.04. 18:00 Uhr Atemschutzübungsanlage Hochdorf 
29.04. 19:00 Uhr Ausbildung ZF und GF 
  
Mehr Informationen zur Feuerwehr, Mitarbeit in der Feuerwehr, 
Jugendfeuerwehr unter: www.feuerwehr-staufen.de 
 
 

Lehrgänge erfolgreich beendet 
Im März und April besuchten sieben Feuerwehrangehörige aus 
Staufen zwei Lehrgänge. Benjamin Rosenfelder nahm erfolgreich 
am Truppführerlehrgang teil. In der 35-stündigen Ausbildung 
wurden die Teilnehmer aus mehreren Gemeinden der Region auf 
die besonderen Gefahren der Einsatzstelle geschult. Das richtige 
Erkennen von Gefahren, das Ergreifen der richtigen Maßnahmen 
und das selbstständige Führen eines Trupps waren Ziel der Aus-
bildung. 
Zeitgleich fand ebenfalls gemeindeübergreifend ein Atem-
schutzlehrgang statt. Hier wurde den Teilnehmern der Einsatz 
unter Atemschutz und die Brandbekämpfung im Innenangriff 
bei gebracht. Nach einem Belastungstest mit der rund 20 Kilo-
gramm schweren Ausrüstung, einer schriftlichen und prakti-
schen Prüfung endete der 35-stündige Lehrgang. Alle Teilneh-
mer haben die geforderten Leistungen erbracht und somit den 
Lehrgang bestanden. 
Die Feuerwehr Staufen bedankt sich bei allen Ausbildern und 
beteiligten Wehren. Ganz besonderer Dank geht an Sven Stirkat 
und Alexander Brinkmann, die sich seit Jahren in der Ausbildung 
auf Kreisebene engagieren. 

Freiwillige Feuerwehr

Auf dem Bild zu sehen (v.l.n.r.): Dimitri Heidebrecht, Thorben Schönlein, Moritz 
Böhnlein, Paula Kölblin, Pascal Michel, Florian Gretzmeier 
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Kirchengemeinde Staufen-St. Trudpert 
St. Martin, Staufen St Agatha, Grunern 
St. Vitus, Wettelbrunn St. Trudpert, Münstertal 
Öffnungszeiten des Pfarramtes, St.-Johannesgasse 16: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr 
Mittwochnachmittag 16 bis 18 Uhr 
Donnerstagnachmittag 15 bis 17 Uhr 
Telefon 07633 924970, Fax 07633 9249711 
E-mail: pfarramt-st.martin@kath-staufen-muenstertal.de 
Homepage: www.kath-staufen-muenstertal.de 
Kath. Pfarramt St. Martin , Telefon 07633 924970

Gottesdienste vom 19. bis 26. April 2019 
Freitag, 19.04., Karfreitag 
St. Martin 15.00 Uhr  Liturgie, mitgestaltet vom  

Kirchenchor St. Martin 
St. Agatha 15.00 Uhr Liturgie 
St. Vitus 18.00 Uhr Kreuzwegandacht 
St. Trudpert    11.00 Uhr Osterweg Kinderkirche 
 15.00 Uhr  Liturgie, mitgestaltet vom  

Kirchenchor St. Trudpert 
 18.00 Uhr Kreuzwegandacht 
Kloster 15.00 Uhr Liturgie 
  
Samstag, 20.04.,  
St. Martin 21.30 Uhr  Feier der Osternacht, mitgestaltet 

von der Schola St. Agatha 
St. Trudpert   20.30 Uhr Rosenkranzgebet 
 21.00 Uhr  Feier der Osternacht, mitgestaltet 

vom Kantorenchor St. Trudpert 
Kloster 19.30 Uhr Feier der Osternacht 
  
Sonntag, 21.04., Ostersonntag 
St. Martin 10.00 Uhr  Hl. Messe, Hochamt, mitgestaltet 

vom Kirchenchor St. Martin 
St. Agatha 08.30 Uhr Hl. Messe 
St.Trudpert 09.45 Uhr  (Anspielprobe Kirchenchor –  

kein Rosenkranz!) 
 10.30 Uhr  Hl. Messe, Hochamt, mitgestaltet 

vom Kirchenchor St. Trudpert,  
Osterweg Kinderkirche 

Kloster 09.00 Uhr Hl. Messe 
 18.00 Uhr Feierliche Vesper 
  zum Fest der Auferstehung 
  
Montag, 22.04., Ostermontag 
St. Martin 10.00 Uhr Hl. Messe, 
  Feier der Hl. Erstkommunion 
 18.00 Uhr  Dankandacht der Erstkommunion-

kinder 
St. Vitus 09.30 Uhr Hl. Messe, mitgestaltet vom 
  Kirchenchor St. Vitus 
St. Trudpert    10.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 10.30 Uhr Hl. Messe 
Kloster 09.00 Uhr Hl. Messe 
 18.00 Uhr Vesper 
  
Dienstag, 23.04.  
St. Trudpert   18.45 Uhr Rosenkranzgebet 
 19.15 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 24.04. 
Spielwegkap.  18.45 Uhr Rosenkranzgebet 
 19.15 Uhr Hl. Messe 
  
Donnerstag, 25.04. 
St. Sebastian  18.30 Uhr Rosenkranzgebet 
 19.00 Uhr Hl. Messe 
  
Freitag, 26.04. 
St. Martin 10.30 Uhr Hl. Messe im Altenpflegeheim 
  St. Margareten  
 

Aktuelles aus der Kolpingsfamilie Staufen 
Wir laden herzlich ein: 
  
Donnerstag, 18.04.2019, 21:00 Uhr 
Anbetung zum Gründonnerstag in der Pfarrkirche St.Martin 
  
Freitag,19.04.2019, 10:30 Uhr 
Kreuzweg zum Karfreitag; Treffpunkt: Stationenweg 
 

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), 
Stamm St. Martin Staufen 

Um die Philosophie der Pfadfinderschaft „Lernen durch Erleben“ 
umzusetzen, treffen sich die einzelnen Pfadfindergruppen im Al-
ter zwischen 7 und 20 Jahren einmal in der Woche im Martins-
heim. Der Stamm freut sich über jedes neue Mitglied! 
Genauere Auskunft gibt es über Johanna Fürst, 
Tel. 0157 84028061, oder unter www.dpsg-staufen.de 
 
 

Evangelisches Pfarramt

Münstertäler Straße 8 | 79219 Staufen | Tel 07633. 52 93 
pfarrbuero@ekistaufen.de | www.ekistaufen.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Mo, Do, Fr, 9.00–12.00 Uhr, 
Mi, 14.30–17.30 Uhr

Evangelischer Gottesdienst 
im Altenpflegeheim St. Margareten 

jeden Samstag um 10:30 Uhr 

 

Gottesdienste 
Freitag, 19. April - Karfreitag  
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 mit Pfarrer Breisacher (Friedenskirche Münstertal) 
10:10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 mit Pfarrer Breisacher, 
 Mitwirkung des Kirchenchors 
 (Martin-Luther-Kirche Staufen) 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 mit Prädikant Endmann 
 (Altenheim St. Margareten) 

  

kirchliche Nachrichten
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Sonntag, 21. April - Ostersonntag  
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
 mit Pfarrer Breisacher (Friedenskirche Münstertal)
 Anschließend herzliche Einladung 
 zum Osterfrühstück. 
10:10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
  mit Pfarrer Breisacher, Mitwirkung Posaunenchor 

Staufen-Sulzburg (Martin-Luther-Kirche Staufen) 
  
Montag, 22. April - Ostermontag 
10:10 Uhr Gottesdienst  mit Pfr. Fritz Breisacher
 (Kanzeltausch) 
  
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage: 
www.ekistaufen.de.  

 

Termine 
Gründonnerstag, 18.04.2019 
um 20:00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Staufen: 
Passionsandacht mit Abendmahl mit Pfarrer Breisacher 
  
Karfreitag, 19.04.2019 
um 14:00 Uhr in Sulzburg:  
KREUZWEG-Andacht zur Todesstunde 
Jesu –  unterwegs mit dem Posaunen-
chor Staufen-Sulzburg. 
Herzliche Einladung zum Kreuzweg. Wir 
treffen uns vor dem Gemeindehaus in 
Sulzburg, gehen eine Wegstrecke von 
etwa 1,5 km zum Himmelreich, oberhalb 
von St. Cyriak. Die Rückkunft ist etwa um 
15:30 Uhr. Unter der liturgischen Leitung 
von Pfarrer Peter Widdess hören, beten 
und singen wir zur Liedbegleitung mit 
dem Posaunenchor. Bei schlechtem Wet-
ter „gehen“ wir den Kreuzweg in der Kirche St. Cyriak. Das ist 
der erste Kreuzweg mit dem Posaunenchor. Inspiriert wurde ich 
durch den Kreuzweg mit dem Kindergottesdienst in Sulzburg, 
den ich seit mehreren Jahren mit der Trompete begleite. Alle sind 
herzlich eingeladen, sich auf dem Kreuzweg auf Karfreitag einzu-
lassen. Für den Posaunenchor: Andreas Ehring. 
 

Neuapostolische Kirche in Bad Krozingen
Am Alamannenfeld 12 

Gottesdienstzeiten: 
sonntags um 9:30 Uhr (mit Kindergottesdienst) 
mittwochs um 20:00 Uhr 
(siehe auch Schaukasten vor der Kirche) 
 

Vineyard Christengemeinde Staufen 
-Evangelische Freikirche- Grunerner Straße 3, Staufen 

www.vineyard-staufen.de 
Herzliche Einladung 
...zu unserem Ostergottesdienst am Sonntag, 21. April, 
um 10 Uhr 
Während des Gottesdienstes treffen sich alle Kinder von 
0-14 Jahren in verschiedenen Altersgruppen zum Kindergottes-
dienst. 
 
Veranstaltungen unter der Woche: 
Vineyard-Spätlese  
Seniorennachmittag der Vineyard Staufen. Herzliche Einladung 
an alle Senioren zum fröhlichen Beisammensein, Kaffeetrinken, 
Andacht und Gebet. Gerne holen wir Sie ab und bringen Sie wie-
der zurück nach Hause! Ansprechpartnerin: Marlies Bartsch,
Tel. 07634 1749 
  
Hauskreise / Jugendhauskreise 
Info: Fam. Müller, Tel. 07633 500797 
  
Jeden Dienstag um 9:30 bis 11:30 Uhr: Frauenhauskreis 
Gottes Schätze in der Bibel entdecken und im Alltag erleben! 
Wir sind Frauen, die sich in gemütlicher Runde zum Singen, Be-
ten und Austauschen treffen. Herzliche Einladung! Gerne auch 
mit Kindern. 
Kontakt:  C. Pfefferle, Tel. 07636 791256, oder 
  H. Keller, Tel. 07636 787660 
  

 

in der Friedenskirche Münstertal 
 

am Ostersonntag, den 21. April 2019 
 nach dem 9 Uhr-Ostergottesdienst 

 

 Alles wird für Sie vorbereitet sein. 
 Wir freuen uns über eine große Gemeinschaft. 

Herzliche Einladung 
              zum 

ster-Frühstück 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Staufen-Münstertal 
kinderGOTTESDIENST- 
der große Gottesdienst für kleine Leute 
 

 

 

 
 

 

Der besondere Kindergottesdienst 
 

Ostersonntag, 21. April 2019, 
10:10 im Martin-Luther-Haus 

(Gemeindehaus) Staufen 
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Vogelnest 
Das ist unsere Eltern-Kind-Spielgruppe mit Kindern von 0 bis 3 
Jahren. Schon die Kleinsten sollen Gottes Liebe erfahren dürfen. 
Dabei erleben wir viel Spaß bei: Bewegungs-Spiel-Liedern, Fin-
gerspielen, Fühlen, Tasten, kleine Anspiele, Turnen, einfache Kre-
ativ-Erlebnisse sowie Austausch beim gemeinsamen Frühstück. 
Einstieg ist jederzeit möglich, unabhängig von Gemeindezuge-
hörigkeit. Jeder ist willkommen! Das Vogelnest findet jeweilsam 
Donnerstag und Freitag  (außer in den Ferien) von 09:30 bis 
11:00 Uhr im Vogelnestraum des Gemeindezentrums statt. 
Info: A. Scheidthauer, Tel. 07634 506490 
  
Christliche Pfadfinder Royal Ranger 
Infos über die verschiedenen Gruppen und unterschiedlichen 
Zeiten bei Godehard Weber, Tel. 9395234. 
  
Bibelvers für den Monat 
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende (Matthäus 28,20) 
 

Die Krümelbandenkinder  
zu Besuch im Club 60 Plus 

Die Kindergartenkinder der Krümel-
bande machten sich am 10. April 
2019 auf und besuchten die Bewoh-
ner des Club 60 Plus in ihrer Wohn-
anlage. Wie schon in den vergan-
genen Jahren wurden die Kinder 
freudig erwartet. 
„Mir wackeln schon die Füße, ich bin 
schon aufgeregt“, sagte ein Kind vor 
der kleinen Aufführung. Dies leg-
te sich schnell nach der herzlichen 
Begrüßung der Bewohner und An-
gestellten. Zum Auftakt sangen die 
Kinder ein Frühlingslied, gefolgt von 
einer kleinen Theatereinlage, so wie 
einem Gedicht. Beendet wurde die Aufführung mit dem Lieb-
lingslied der Kinder „Stups, der kleine Osterhase“. Verabschiedet 
wurden die Kinder mit großem Applaus und leckeren Süßigkei-
ten. 
 

Kindergarten St. Raphael Grunern 
Hallihallo, 
wir sind der Kinder-
garten St. Raphael aus 
Grunern und suchen 
Sitze von Stühlen – am 
besten aus Plastik. Wir 
würden für unsere Kin-
der gerne ein Auto aus 
Paletten bauen. Wer hat noch Stühle im Keller, die nicht mehr 
gebraucht werden? So ungefähr wie auf diesem Bild würden wir 
das Auto gerne bauen. 
  
Wer kann uns weiterhelfen? 
Unter folgender Telefonnummer sind wir zu erreichen: 
07633 5281. 

Vielen Dank und eine schöne Frühlingszeit :) 

Staufener Tafel e. V. 
Was ist die Tafel? 
Viele Menschen müssen mit wenig Einkommen ihren Lebensun-
terhalt bestreiten, obwohl wir in einer Wohlstandsgesellschaft 
leben, die beherrscht wird von Überfluss. 
Brot und Brötchen vom Vortag, Lebensmittel kurz vor Ende des 
Mindesthaltbarkeitsdatums, nicht verkauftes Gemüse und Obst, 
Nahrungsmittel, die überproduziert wurden und vieles mehr: 
Das alles ist einwandfreie Ware, die gegen ein geringes Entgelt 
abgegeben werden kann! 
Wenn auch Sie – weil Sie arbeitslos sind, alleinerziehend, gering-
verdienend, kinderreich oder mit kleiner Rente – Monat für Mo-
nat mit wenig Geld auskommen müssen, dann können Sie in der 
Staufener Tafel günstig Lebensmittel einkaufen. 
  
Unsere Öffnungszeiten im Kapuzinerhof Staufen,
Grunerner Straße 3/Ecke Münstertäler Straße, im Erdge-
schoss: immer mittwochs und freitags von 15 bis 15:30 Uhr 
Weitere Informationen: Tel. 9231561 
 

Fußball in Staufen 
Termine des Staufener SC und Spielgemeinschaften  
Donnerstag, 18.04., und Freitag, 19.04. 
09:30 Uhr-16:00 Uhr  Prokick-Fußballturnier  

auf dem Sportplatz in Grunern 
  
Kurzfristige Terminänderungen auf unserer Homepage 
www.staufenersc.de 
 

Staufener Basketballer 
 steigen in die Oberliga auf 

Am Samstag, den 6. April 2019, konnte sich die Herrenmann-
schaft der TV Staufen Sharks am letzten Spieltag der Basketball 
Landesliga Schwarzwald-Oberrhein gegen den TV Freiburg-Her-
dern mit 86:72 durchsetzen und damit auch die Meisterschaft für 
sich entscheiden. 
Somit spielen die Basketballer aus der Fauststadt in der kommen-
den Saison erstmalig in der Oberliga Baden und treten dort unter 
anderem gegen Teams aus Karlsruhe, Heidelberg und Sandhau-
sen an. 
  
Die Mannschaft um die beiden Trainer Taras Schkrioba und Ale-
xander Jaensch beendet die Saison mit 13 Siegen und 5 Nieder-
lagen, gefolgt vom TV Weil und dem TV Rastatt-Rheinau auf den 
Plätzen 2 und 3. 
Nach dem letztjährigen 4. Platz als Aufsteiger aus der Bezirksliga, 
ist die Meisterschaft der bisher größte Erfolg der Herrenmann-
schaft aus Staufen. 

kindergartennachrichten

Aus den Vereinen/ Organisationen
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Radsportverein Staufen e. V. 
Der Radsportverein Staufen lädt seine Mitglieder und Interessen-
ten ganz herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung am Frei-
tag, den 3. Mai 2019, um 19:30 Uhr, in das Gasthaus “Zollstock“ 
nach Grunern ein. 
  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Jahresberichte
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen des gesamten Vorstandes
7. Wünsche und Anträge
8. Verschiedenes

Mit radsportlichen Grüßen 
Josef Schweitzer, 1. Vorstand
 
 

Bürgerverein Grunern e. V. 
Tanz in den Mai mit Dr. Vielgut 
Der Bürgerverein Grunern lädt ein zum „Tanz in den Mai“ am
30. April 2019 im Bürgerhaus in Grunern. Beginn ist um 20 Uhr. 
Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten. Es gibt Livemusik 
- das Trio Dr. Vielgut! 
Der Name des Trio Dr. Vielgut ist Programm, denn das Publikum 
wird spätestens nach den ersten Takten eine Vielgut-Konzertes 
so von guter Laune und akuter Tanzwut gepackt, dass auch 
schon mal Tische und Bänke als Tanzfläche zweckentfremdet 
werden. Treffender als mit dem Slogan „Rock‘n‘Roll zwischen Ge-
nie und Wahnsinn“ ist die Darbietung des Dr. Vielgut-Trios nicht 
zu beschreiben, denn es gibt kein vorher festgelegtes Programm, 
sondern die Band agiert intuitiv situationsbedingt, was ein Viel-
gut-Konzert immer zu einem Ereignis macht und voller Überra-
schungen ist.  
Die Musik des Trios hat seinen Ursprung im Rock‘n‘Roll, wird aber 
mit Rhythm‘n‘Blues, Swing und Soul zu einem eigenständigen 
Soundteppich geknüpft.  
Dr. Vielgut - das sind: Arno „los Stickos“ Schorrer-Maier (drums, 
cajón), Axel „Chris“ Klöber (piano, alle Tasten) und „little Walter“ 
Golczyk (vocals, harp, guitar), bekannt aus der der Fernsehsen-
dung „the Voice Senior“. 

 

Sozialstation Südlicher Breisgau 
Kurs für Angehörige mit Schwerpunkt in der Begleitung 
für Menschen mit Demenz 
Es bedarf viel persönlichen Engagements, einen erkrankten An-
gehörigen zu pflegen und zu betreuen. Viele Familien müssen 
ihre Lebenspläne ändern und werden rund um die Uhr bis an die 
Grenzen der Belastbarkeit gefordert. Im Kurs bieten wir Ihnen 
neben den Informationen Raum für Fragen und Erfahrungsaus-
tausch. 
  
Themen:
•	 Hilfreiche Umgangsweisen bei der Betreuung und Pflege
•	 Dementielle Krankheitsbilder und ihre Behandlung
•	 Praktische Hilfsmittel
•	 Informationen über Pflegeversicherung und gesetzliche Be-

treuung
•	 Individuelle Entlastungsmöglichkeiten und Freiräume für An-

gehörige

Umfang: 6 Donnerstagabende 
Teilnehmerzahl: max. 16 
Kursleitung: Simone Mehler, Pflegepädagogin 
Teilnahmegebühr:  100,- €, Kursgebühr: Erstattung/Übernahme 

durch Pflegekassen möglich 
Kursbeginn: Donnerstag, 02.05.2019, 
 von 19:00–20:30 Uhr, 
  09.05.,16.05., 23.05., 13.06. und 27.06.2019 

jeweils von 19:00-20:30 Uhr 
Ort: Sozialstation Südl. Breisgau, 
 Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 
Anmeldung: Sozialstation Südl. Breisgau, Tel. 07633 12219 
 
NEU! Qualifikationskurs für ehrenamtliche 
Betreuer*innen 
Mobil und standfest den Alltag meistern, Aktivierung zu Hause, 
sanftes Training für Senioren 
  
Themen:
•	 Schulung imTraining von Alltagssituation zum Erhalt der 

Selbstständigkeit für Koordination und Gleichgewicht, sowie 
Gedächtnis, Sturz- und Kontinenzprophylaxe und Muskelauf-
bau

•	 Information über Veränderungsprozesse beim Älterwerden
•	 Vermittlung von Grundkenntnissen für Notfallsituationen 

(Herz-Kreislauf und Stoffwechselerkrankheiten)
  
Umfang:  5 Montagabende 
Teilnehmerzahl: max. 16 
Kursleitung: Sabine Tehrani, Krankenschwester und 
 Trainerin für Seniorengymnastik 
Teilnahmegebühr: 70,- € 
Kursbeginn: Montag, 6. Mai, um 18.00 Uhr 
Ort: Sozialstation Südl. Breisgau, 
 Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 
Anmeldung: Sozialstation Südl. Breisgau, Tel. 07633 12219 
 

Tauschring Münstertal-Staufen 
Gartenarbeiten fallen an. Wenn Sie in Gesellschaft schnippeln 
und zupfen möchten, oder auch keine Zeit dafür haben, bei 
uns gibt es Rat und mit Sicherheit willige SchnipplerInnen und 
ZupferInnen. 
  
Wir sind unbürokratisch und helfen uns gegenseitig ohne Geld 
auf der Basis von „Zeit“. Wollen Sie auch Nachbarschaftshilfe auf 
neue Art kennen lernen, dann kommen Sie vorbei. Entweder auf 
www.tauschring-muenstertal-staufen.de oder real bei einem un-
serer Treffen. Kontakt: Günther Winterhalder, Tel. 07633 50871. 
 

CDU-Stadtverband Staufen 
Der CDU-Stadtverband Staufen stiftet anlässlich des internatio-
nalen „Tag des Baumes“ am 25. April 2019 eine Flatterulme (ulmus 
laevis), dem „Baum des Jahres 2019. 
Die Pflanzung und das feierliche Angießen des Baumes finden 
am Donnerstag, den 25.04.2019 um 17:00 Uhr beim Sportzen-
trum in Grunern, Ballrechter Straße 2 A, in Staufen-Grunern statt. 
Die Bürgerschaft ist herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. 
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Osterkonzert  
der Schwarzwaldkapelle Münstertal 

Am Ostersonntag, 21. April 2019, 20 Uhr, lädt die Schwarz-
waldkapelle Münstertal zu ihrem alljährlichen Osterkonzert in 
die Belchenhalle Münstertal ein.
Das Programm sowie weitere Infos finden Sie unter www.schwarz-
waldkapelle.de. Konzertkarten gibt es an der Abendkasse. 
 

Einladung zur Reiterprozession  
zum Georgsfest 

Liebe Reiterfreunde, 

der Pfarrgemeinderat Ehrenstetten lädt Sie auch in diesem 
Jahr wieder recht herzlich zum Georgsfest am Ostermontag, 
22.04.2019, ein. 
Mit der Aufstellung der Reiter zur Prozession wird gegen 10:00 
Uhr begonnen. Die Reiter werden gebeten, sich pünktlich auf 
dem Platz beim Winzerkeller (Kirchbergstraße 9) einzufinden, da-
mit eine rechtzeitige Aufstellung gewährleistet ist. 

 

Festliches Osterkonzert:  
Im Glanz von Trompete und Orgel 

Ostermontag, 22. April 2019, 16:00 Uhr 
Kirche St. Cyriak, Sulzburg 
Bernhard Kratzer (Trompete/Diskanthorn) und Paul Theis (Or-
gel) präsentieren in der romanischen Kirche St. Cyriak glanzvolle 
Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und 
virtuose Orgelmusik. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-
Information erhältlich. 

 

DRK-Spielenachmittag für Senioren 
Das Team der DRK-Seniorenarbeit in Bad Krozingen lädt am 
Dienstag, 23. April, um 14:30 Uhr zu einem Spielenachmittag ins 
Rotkreuzhaus Bad Krozingen (Südring 13 B, nähe Herzzentrum) 
ein. Die Servicestelle Seniorenarbeit des DRK-Kreisverbandes 
steht unter der Telefonnummer 07631 1805-15 für weitere Infor-
mationen gerne zur Verfügung. 

DRK-Rollstuhlausflug  
mit ehrenamtlicher Betreuung 

Kurpark Bad Krozingen: Samstag, 27. April 
Die Ehrenamtlichen der DRK-Seniorenarbeit laden am Samstag, 
27. April, zu einem Rollstuhlausflug in den Kurpark Bad Krozin-
gen ein, dessen Markenzeichen ein schöner Baumbestand und 
spektakuläre Blumenkunst sind. Im Anschluss wird im Park-Café 
am Kurhaus zu Kaffee und Kuchen oder einem kleinen Vesper 
eingekehrt. Bei Bedarf unterstützen ehrenamtliche Helfer/innen 
beim Schieben des Rollstuhles. Die Teilnehmer des Ausfluges 
sollten das häusliche Umfeld ohne Tragehilfe verlassen können. 
Im Preis von 46 Euro sind Fahrdienst und Betreuung inbegriffen. 
Die Kosten für Mitfahrende ohne Rollstuhl betragen 21 Euro. Die 
Teilnehmer werden ab ca. 14 Uhr mit Rollstuhlbussen des DRK 
direkt von zu Hause abgeholt. Eine Rückkehr ist gegen 19 Uhr 
geplant. Zum Ausflug sind alle Senioren herzlich eingeladen. Um 
eine Anmeldung über die DRK-Servicezentrale 
Telefon 07631 1805-0 wird gebeten. 

Pilger-Wanderung 
Der Förderverein Himmelreich-Jakobusweg lädt seine Mitglieder 
und alle Freunde des Jakobuswegs zu einer Pilgerwanderung auf 
der 6. Etappe des Himmelreich-Jakobuswegs von Staufen nach 
Sulzburg ein. Die Strecke ist auch für Rollstuhlfahrer mit Beglei-
tung und Eltern mit Kinderwagen geeignet. Sie sind uns herzlich 
willkommen! Die Wanderung beginnt in Staufen am Bahnhof. Wir 
pilgern über Grunern und Ballrechten-Dottingen nach Sulzburg. 
Dort ist eine kurze Einkehr vorgesehen.  Länge der Wegstrecke: 8 
km mit mäßigen Auf- und AbstiegenDauer der Wanderung: ca. 3 
Stunden. Treffpunkt:11 Uhr am Bahnhof Staufen.
Für unterwegs bitte ein Rucksackvesper mitbringen. 
Organisation und Führung: Jürgen Dangl, Richard Goldschmidt 
und Michael Fritz. 
Eine Anmeldung unter Tel. 07661 3440 (Jürgen Dangl) ist erfor-
derlich zur Abklärung von Details zur Begleitung und zur Aus-
stattung des Rollstuhls, sowie der Rückfahrtmöglichkeiten ab 
Sulzburg. Die Teilnahme an der Wanderung erfolgt auf eigene 
Verantwortung und Gefahr. 
 

Wirtschaftsministerium schreibt  
Innovationspreis des Landes 

für kleine und mittlere Unternehmen aus 
„Ohne Innovationen kann es weder in der Wirtschaft noch in der 
Gesellschaft einen Fortschritt geben. Mit 4,9 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts fließt in Baden-Württemberg so viel Geld in 
Forschung und Entwicklung wie in keinem anderen Bundesland. 
Und das soll auch so bleiben. Denn wir wollen, dass sich Baden-
Württemberg auch in Zukunft als führender Innovations- und 
Wirtschaftsstandort positioniert. Um im internationalen Wett-
bewerb Schritt halten zu können, wird die Geschwindigkeit von 
Innovationsprozessen immer wichtiger“, sagte Wirtschaftsmi-
nisterin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am 20. Februar in Stuttgart 
anlässlich der Veröffentlichung der diesjährigen Ausschreibung. 
Seit 1985 ehrt der Preis unkonventionelle Ideen für innovative 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Er ist mit insgesamt 
50.000 Euro dotiert und dem früheren Wirtschaftsminister Dr. Ru-
dolf Eberle (1926-1984) gewidmet. 
Mit dem Preis sollen kleine und mittlere Unternehmen der In-
dustrie und des Handwerks für beispielhafte Leistungen bei der 
Entwicklung oder Anwendung neuer Produkte und technischer 
Verfahren moderner Technologien ausgezeichnet werden. 
Die Rahmenbedingungen: 
Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2019 eingereicht wer-
den. An dem Wettbewerb können Unternehmen mit bis zu 500 
Beschäftigten, einem maximalen Jahresumsatz von bis zu 100 
Millionen Euro und Sitz in Baden-Württemberg teilnehmen. Die 
eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury aus Wirt-
schaft und Wissenschaft nach technischem Fortschritt, besonde-
rer unternehmerischer Leistung und nachhaltigem wirtschaftli-
chen Erfolg bewertet. Die Preise werden am 12. November 2019 
im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung verliehen. 
Ergänzend dazu hat die MBG Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft einen Sonderpreis in Höhe von 7.500 Euro ausgelobt, 
der an ein junges Unternehmen vergeben werden soll. 
Weitere Informationen zum Wettbewerb, die Ausschreibungsun-
terlagen und Eindrücke der letztjährigen Preisverleihungen gibt 
es im Internet unter www.innovationspreis-bw.de oder bei den 
Handwerks-, Industrie- und Handelskammern und dem Patent- 
und Markenzentrum Baden-Württemberg des Regierungspräsi-
diums Stuttgart. 
Weitere Links: 
Ausschreibungsunterlagen: 
https://www.innovationspreis-bw.de/downloads/Ausschrei-
bung_Innovationspreis_2019.pdf 
Preisverleihung 2018: 
https://www.innovationspreis-bw.de/index.
php?page=rueckblick 

Außerhalb Staufens Sonstiges



Sulzburg 3-Zi.-DG-Wohnung
67 qm, Altbau, EBK, Bad mit BW + DW, Keller, Stellpl. 

zum 1.6. zu vermieten. Tel. 07636-1831 

Suche helle Wohnung! Berufst., ruhige, zuverlässige Frau
61 J. in Festanstellung, NR ohne HT, sucht ruhige, helle 1-2 ZW mit
EBK, Balkon, Keller ab 45 qm in Staufen oder Münstertal bis 570,- €
warm. Freue mich über Anruf/Nachricht Mobil 015901393050 

Rentnerin sucht 
3-Zi.-EG-Whg. in Staufen 
Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 5463974 

an Primo Verlag, Postfach 1254, 78329 Stockach

Moderne, helle 4-Zi.-Whg. in Staufen
(Vogesenring), 118 m², mit Balkon, KM € 1.250 

+ Stellplatz € 50, ab 1.07.2019 zu vermieten 
Tel. 0171 / 69 79 289 

Bauland für Eigenheim oder 
3,5/4-Zi.-Wohnung/Haus zum Kauf gesucht!

Wir, ein junges, ruhiges und zuverlässiges Paar 
suchen Bauland für unser Eigenheim. 
Alternativ: Gepflegte 3,5/4-Zi.-Whg. 

gegebenenfalls auch Haus zum Kauf.
E-Mail: 4waendeeigenheim@gmail.com

Coaching für Führungskräfte 
Lebensqualität und Erfolg 

Susanne Friede  •  Beratung & Coaching
Tel. 07633 / 92 19166  •  www.susanne-friede.de 



Neu in den Räumen 
der Praxis für Massage und Krankengymnastik

Marion Krahmer
Autogenes Training 

immer freitags 18.30 - 19.30 Uhr
Progressive Muskelentspannung

immer mittwochs 18.30 -19.30 Uhr

Info bei Mobile Entspannung Günther Tomaschek 
www.mobiler-entspannungsberater.de / 0172 - 6 84 18 51 
Anmeldung: 0 76 33 / 9 33 36 88 und persönlich in der 

Praxis Marion Krahmer / Hauptstr. 5b / 79219 Staufen 

Mobile Fußpflege
Termine nach Vereinbarungen - auch Hausbesuche 

Telefon 0 76 33 / 8 06 06 17 
oder 

Handy 0157 - 80 97 76 26

Nur Verarbeitung von Materialien
aus der Region und fairem Handel!

Marco Ohnesorge, Bildhauer- und Steinmetzmeister
mobil 0176 64278813, marco-ohnesorge@t-online.de

Hawaiianischer Hula Tanzkurs 
Montags, mittwochs 19.00 - 20.30 Uhr

in Bad Krozingen 

angelique@schmitt97.de
0160 - 98 63 41 23

Im Zuge unserer baulichen und personellen Praxisvergrößerung suchen
wir zur Verstärkung unseres Teams ein/e  
• zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) 

vorzugsweise in Vollzeit und ein/e  
•     Auszubildende

zur zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d)
zum Ausbildungsstart 2019 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabenangebot mit guter 
Einarbeitung in einem kollegialen Team. 
Unsere  Praxis verfügt über modernste zahnmedizinische Ausstattung 
und ein umfangreiches Behandlungsangebot.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Praxis Dr. Etspüler, Laisackerweg 8, 79244 Münstertal  
praxis@dr-etspueler.de







Inh. Nico Lange

• Tapezier-, Putz-, Malerarbeiten
• Bodenlegearbeiten
• Betonschutzanstrich
• Reparatur- u. Montagearbeiten

Kirchstraße 2a x 79189 Bad Krozingen x Mobil 0176 83359526
Wohnanschrift: Bad Krozingen x OT Tunsel x Tel./Fax 07633 80753 41

malergeschaeft-nicolange@web.de


